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Verlangerung eines Erbbaurechtes in Lubeck, Ebner-Eschenbach-

Strale
Beratungsfolge:
Datum Gremium

24.02.2025 Senat

10.03.2025 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fir ~ Offentlich zur Vorberatung

den "Kurbetrieb Travemiinde (KBT)"
25.03.2025 Hauptausschuss
27.03.2025 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

1. Das mit einem bis zum 31.12.2048 befristeten Erbbaurecht zugunsten von Frau Helga
Grigull belastete Grundstlick in Libeck, Ebner-Eschenbach-Strae 50 ist vorzeitig mit
der zukunftigen Erbbauberechtigten, Frau Nicole Repp um 45 Jahre zu verlangern.

2. Es wird ein wertgesicherter Erbbauzins in Hohe von 2 v.H. des Bodenwertes (Stand
01.01.2024) von 178.808,00 EUR (= 3.576,16 EUR p.a.) vertraglich vereinbart und grund-
buchlich gesichert. Die schuldrechtliche ErmaRigung des Erbbauzinses gem. dem Br-
gerschaftsbeschluss vom 30.03.2023 (VO-Nr. 2023/12072) ist in der Anlage 2 darstellt.

3. Alle mit dem Abschluss und der Durchfihrung des Erbbaurechtsvertrages verbundenen
Kosten einschl. der Grunderwerbsteuer sowie evtl. ErschlieBungskosten und Anschluss-
beitrage sind von der zuklnftigen Erbbauberechtigten zu tragen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 — Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.300 — Recht Keine rechtlichen Bedenken
5.610 - Stadtplanung Zusimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X

Nein- Begriindung:

Eine Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen hat nicht stattgefunden, da Auswir-
kungen auf Kinder/Jugendliche durch den
Abschluss des Erbbaurechtsverlangerungs-

vertrages nicht gegeben sind.
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Die MalRinahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Ja (Anlage 1)
Nein

Nein
Ja — Begriindung:

Die zukinftige Erbbauberechtigte hat

schriftlich erklart (s. Anlage 6), dass sie eine
Behandlung der Vorlage im o6ffentlichen Teil

der Sitzung wiinscht.

Mit Schreiben vom 20.12.2024 wurde die zukunftige Erbbauberechtigte gem. Blrgerschafts-
beschluss vom 30.03.2023 Uber die verschiedenen Moglichkeiten bezulglich des auslaufen-

den Erbbaurechts informiert.

Die zukunftige Erbbauberechtigte erklarte am 10.01.2025 dass sie das Erbbaurecht um 45
Jahre und unter Anwendung des vorgenannten Blrgerschaftsbeschlusses verlangern will.
Der Erbbaurechtskaufvertrag und der Erbbaurechtsverlangerungsvertrag sollen in einem

Notartermin beurkundet werden.

Unter Bericksichtigung des Birgerschaftsbeschlusses vom 30.03.2023 (VO-Nr.
2023/12072) ist der Erbbaurechtsverlangerungsvertrag gem. den Eckpunkten der Anlage 2

zu schlielRen.

Anlagen:

Anlage 1 — Finanzielle Auswirkungen

Anlage 2 — Eckpunkte des Erbbaurechtsverlangerungsvertrages

Anlage 3 — Berechnungsbogen
Anlage 4 — Lageplan mit Luftbild
Anlage 5 — Lageplan

Anlage 6 — Offentlichkeit

Senatorin Pia Steinrlicke

Seite: 2/2




	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

